
«Sgl MttlfölIaU.
oo.' - iXji'iüur. ^ j.

W8» *mü ® » « «sSa.B «s«ss. Aar Kote.
Moniiem t nt »|) teil 1 nnR
pro Quartal , durch die Pok d».

— - mg otzu.logen 1 Mari 90 Mennig
Bestell- -"

eratenprei»
die igespaltene Zeile.

i« Pfg Hta

xmbkti  für kn Knter-Taunus-Kreis
®S8§)

LagMatt Ws Tsr«geu?chu«lSach.
Rr . 2 Laug «uschwalbach,  Dienstag , 4. Januar 1916. 86 . Jahrg.

UWtlicher Teil.
2 -

Oeffentliche Bekanntmachung.
Steuerveranlagung für das Steuerjahr 1916.

Auf Grund deS 8 25 des Einkommensteuergesetzes wird hier¬
mit jeder bereits mit einem Einkommen vonmehr
als 3000  Mark veranlagte Steuerpflichtige  im
Kreise UntertaunuS  aufgefordert , die Steuererklärung über
fein Jahreseinkommen nach dem vorgeschriebenenFormular in
der Zeit vom 4 .' Januar bis einschl. 20. Januar 1916 dem
Unterzeichneten schriftlich oder zu Protokoll unter der Versich¬
erung abzugeben, daß die Angaben nach bestem Misten und Ge-
wiffen gemacht sind.

Die oben bezeichneten Steuerpflichtigen sind zur Abgabe
der Steuererklärung verpflichtet,  auch wenn ihnen
eine besondere Aufforderung oder ein Formular nicht zuge-
gavgen ist. Auf Verlangen werde» die vorgeschriebenen For-
mulare von heute ab in meinen Geschäftsräumen kostenlos ver¬
abfolgt.

Die Einsendung schriftlicher Erklärungen durch die Post ist
zulässig, geschieht aber auf Gefahr des Absender« und des¬
halb zweckmäßig mittel« Einschreibebriefe«. Mündliche Er¬
klärungen werden von dem Unterzeichneten Vormittag « von
10— 12 Uhr evtgegengenommen.

Wer die Frist zur Abgabe dev ihm obliegenden Steuerer-
klärung versäumt , hat gemäß 8 31 Absatz 1 des Einkommen¬
steuergesetzes neben der im Veranlagung- - und Rechtsmittelver¬
fahren endgültig festgestellten Steuer einen Zuschlag von 5
Prozent zu derselben zu entrichten.

Wissentlich unrichtige oder unvollständige Angabe« oder
wissentliche Verschweigung von Einkommen in der Steuerer-
klärung sind im 8 72 des Etuk. SteuergesetzcS mit Strafe bedroht.

Gemäß 8 71 de» Einkommensteuergesetzeswird von Mit-
gliedevi einer in Preußen steuerpflichtigen Gesellschaft mit be¬
schränkter Haftung derjenige Teil der auf sie veranlagt, « Ein-
kommensteuer nicht erhoben, welcher aus Gewinnanteile der
Gesellschfat mii beschränkter Haftung entfällt Diese Vorschrift
findet aber nur auf solche Steuerpflichtige Anwendung, welche
eine Steuererklärung abgegeben und in dieser den von ihnen
empfangenen GeschästSgewinn besonders bezeichnet haben. Da¬
her müfle« alle Steuerpflichtigen, welche eine Berücksichtigung
gemäß 8 71 a. a. O. erwarte «, mögen sie bereits im Vorjahr
«ach einem Einkommen von mehr al« 3000 Mark veranlagt
gewesen sein oder nicht, binnen der oben bezeichneten Frist
eine die nähere Bezeichnung de» empfangenen GeschäsSgewivnS
au» der Gesellschaft mit beschränkter Haftung enthaltende
Steuererklärung eiureichen.

Langeuschwalbach, im Dezember 1915.
Der Vorsitzende der Einkommensteuer-Beranl .-Kommisston.

I . B. : Ge i s m a r.

Bekanntmachung.
Bezugnehmend auf die bevorstehende Abgabe der Steuer¬

erklärungen für das Steuerjahr 1916 mach« ich auf § 30, 3.
Absatz de« Einkommensteuergesetzes aufmerksam, wonach für Per-
sonen, welche durch Abwesenheit oder andere Umstände verhin¬

dert sind, die Steuererklärung selbst ab »geben, die Steuerer¬
klärung durch Bevollmächtigte abgegeben werden kann.

Für die im Felde befindlichen KrieLsteilnehrmr werden
als Bevollmächtigtezur Abgabe der Steuererklärung außer
deren Ehefrauen auch sonstige nahe Angehörigen zugelas¬
sen, sofern bei ihnen ausreichende Bekanntschaft mit den
Verhältnissen de« Pflichtigen vorausgesetzt werden kann.

Ferner ersuche ich olle Schreiben in Staat »steuersachenzu
richten: „An de» Vorsitzenden der Einkommensteuer- Veran¬
lagungs-Kommissionz« Langenschwalbach."

Langenschwalbach, den 11. Dezember 1915.
Der Vorsitzend«

der Einkommensteurr-Veranlagungs -Kommission.
I . B. : GeiSmar.

Betrifft: Kartoffellieferung für
Wiesbaden

Die rückständigen Gemeindevorständr ersuche ich um um¬
gehende Beantwortung meine« Rundschreibens vom 14. Dezem¬
ber 1915.

Langenschwalbach, den 31. Dezember 1915.
Der Königliche Landrat.

I . B. : Dr. In genoh l, KreiSdeputievter.

Der Weltkrieg.
WTB. Großes Hauptquartier, 1. Januar. (Amtlich).

Westlicher Kriegsschauplatz
Keine wesentlichen Ereignisse.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Bei Friedrichstadt scheiterte ein über das Eis der Düna

geführter russischer Angriff in unserem Feuer.
Feindliche Jagdkommandos und Patrouillen wurden an

mehreren Stellen der Front abgewiesen.
Nördlich von Czartorysk stießen deutsche und österreichisch¬

ungarische Erkundigungsabteilungenvor. Sie nahmen etwa
öü Russen gefangen und kehrten nachts in ihre Stellungen
zurück.

Oesterreichisch-ungarische Batterien der Armee des Generals
Grafen von Bothmer beteiligten sich wirkungsvoll flankierend
an der Abwehr russischer Angriffe südlich von Burkanow.

Balkan -Kriegsschauplatz.
Nichts neues.

Oberste Heeresleitung.

WTB. Großes Hauptquartier, 2. Januar. (Amtlich.)
Westlicher Kriegsschauplatz.

In der Nacht zum1. Januar wurden Versuche stärkerer
englischer Abteilungen, in unsere Stellung bei Frelinghem
(nordöstlich von Armentieres) einzudringen, vereitelt.



Nordwestlich von Hulluch besetzten unsere Truppen nach
erfolgreicher Sprengung den Trichter.

Bei der Eroberung eines feindlichen Grabens südlich des
Hartmannsweilerkopfesfielen über 200 Gefangene in unsere
Hände.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
An verschiedenen Stellen der Front wurden vorgehende

schwächere russische Abteilungen abgewiesen. Nördlich des
Dryswjaty-Sees war es einer von ihnen gelungen, vorüber¬
gehend bis in unsere Stellung vorzudringen.

Balkan -Krieg sschaup latz
Die Lage ist unverändert.

Oberste Heeresleitung.

W. T. B. Großes Hauptquartier, 3. Januar . (Amtlich.)
Westlicher Kriegsschauplatz

Eine große Sprengung nördlich der Straße La Bassee—
Bethune hatte vollen Erfolg. Kampf- und Deckungsgräben
des Feindes sowie ein Verbindungsweg wurden zerstückelt.
Der überlebende Teil der Besatzung, der sich durch die Flucht
zu retten versuchte, wurde von unserer Infanterie und von
Maschinengewehren wirksam gefaßt. Ein anschließender, auf
breiter Front ausgeführter Feuerüberfall überraschte die feind¬
lichen Grabenbesatzungen, die teilweise ihr Heil in eiliger
Flucht suchten.

Auf der übrigen Front keine Ereignisse von Bedeutung.
Bei der Beschießung von Lutterbachi. E- durch die Fran¬

zosen wurden am Neujahrstag beim Verlassen der Kirche ein
junges Mädchen getötet, eine Frau und 3 Kinder verwundet.

Oestlicher Kriegsschauplatz
Die Ruffen setzten an verschiedenen Stellen mit dem gleichen

Mißerfolg, wie an den vorhergehenden Tagen, ihre Unterneh¬
mungen mit Patrouillen und Jagdkommandos fort.

Balkan - Kriegsschauplatz.

seiner Beamten in Saloniki hat die bulgarische Regierung die
Verhaftung de» französischen BizekonsulS,  der zur
Unterstützungder hiesigen holländischen Gesandtschaft als Ver¬
treter der französischen Interessen in Sofia zurückgeblieben war,
verfügt. Der englische Vizekonsul  hat sich auf die Nach-
rjcht  von dieser Verhaftung in da» Zimmer de« amerikanischen
Geschäftsträger» Einstein, der die Vertretung der englischen In-
teressen übernommen hat , in: Hotel „Bulgare " geflüchtet, wo
er zurzeit noch weilt.

Nichts neues.
Oberste Heeresleitung.

Ein englischer Postdampfer torpediert.
London,  1 . Jan . (WTB. Nichtamtlich.) Meldung des

Reut. Bur. Der Postdampfer „Perfia " der Pen-Insular
and Oriental-Line wurde am 30. Dezember bei Kreta tor¬
pediert. Die Mehrzahl der Passagiere und der beträcht-
lichen Besatzung ist umgekommen. Nur 4 Bote vermochten
den Dampfer zu verlassen, deren Insassen nach Alexandrien
gebracht wurden. Unter den 230 Passagieren befanden sich
3 Amerikaner.

Die „Persia" hatte 7951. Tonnen.
* London,  2 . Ja «. (WTB . Nichtamtlich.) M. ldung de«

Reuterschen BureauS. Die Besatzung de« Dampfers „Persta"
betrug zwischen 200 und 300 Köpfen, größtenteils LaSkareu.
Wenn also vier Boote selbst mit der Höchstzahl von 60 Passa¬
gieren gerettet werden, sind also noch immer 200 Persone»
umgekommen. Unter de» an Bord befindlichen Amerikanern
befand sich auch der amerikanische Konsul von Aben. Die
Peninsular - und Orient Linie teilt mit, daß die „Persta ", welche
am l8 . Dezember von London nach Bombay abfuhr , eine sehr
große « rief- und Paketpost mit sich führte ; die halte aber nur
wenig Ladung und sicher kein Kriegsmaterial oder Truppen au
Bord.

' Sofia,  31 . Dez. (Zens. Bln .)„Campane" meldet : Ein
deutsches Unterseeboot  versenkte abermals zwei große
englische Schiffe  in der Nähe der ägyptischen Küste.

* Wie « , 1 . Jan . (WT8 ) Amtlich wird verlautbart:
Die Schlacht in Ostgalizieu  dauert unvermindert

heftig an . Das Schwergewicht der Kämpfe lag auch gestern
auf unserer Front an der mittleren und unteren Strypa . Im
Raume nordöstlich von Buczacz traten kurz «ach Mittag die
russischen Artilleriemasseu in Tätigkeit, deren Feuer bi« in die
Abendstunde« « ährte . Dann ging der Feind zum Angriff über.
Seine Kolonnen drangen in zahlreichen Angriffswelle« stellen¬
weise vier- bis fünfmal an «usere Drahthindernisse vor , brachen
aber immer »nd überall «nter dev verheerenden Wirkung
unseres Feuers zusammen. I « der Nacht zog sich der Gegner,
Hunderte von Toten «nd Sch« erverwundeten liegen lassend, in
seine 800 bi« 1000 Schritt entfernte « usgangSstellavg zurück.
Auch die « «griff-, die die Raffen bei Jarlowiec , südlich von
Buczacz und nächst UScirczko am Dvjestr unternahmen , erlitten
das gleiche Schicksal wie di« an der mittleren Strypa.

* Basel,  2 . Jan . (Zeus. Bin.) Nach einer Meldung der
„Basler Nachr." aus Paris ist die englische Front  in dev
Weihnachtswocheum etwa 40 Kilometer «ach Süden ver¬
legt  worden , so daß die französischen Kräfte zu anderweitiger
Verwendung frei wurden.

' Rosendaal,  2 . Jan . (Zeus. Bln .) AuS Le Havre
wird gemeldet: Im Pariser KriegSrat wurde beschlossen, die
Stadt Ipern  aus strategischen Gründen niederzulegen und
den Kamps in Kampssektoreu tu der Weis« auSzubauen, daß
die Verteidiger vor dem deutschen Feuer bessere« Schutz finden
als bisher . Was an Kunstschätzen in Ipern «och vorhanden
ist, soll nach Parts gebracht werden. Die Stellung erhielt
eine englisch-brlgische Besatzung.

LvkalkR«
*) Kansenschmalbach. 3. Januar . Am Dienstag, den4. Januar

begehen die Eheleute Heinrich «esier,  Postschaffner und Magdalene
geb. Walter, das Fest der silbernen Hochzeit.

*) _ Die beiden Schmiedelehrltnge Wilhelm Sans  und Peter
Puff,  bet Herrn SchmtedemeisterWilhelm Lang,  haben unter Auf¬
sicht des Prüfungsausschusses der Schmiede zu Langenschwalbach, ihre
Prüfung , beide tm Praktischen und Theoretischen mit gut bestanden.

Verhaftung der Konsuln der Zeutralmächte inSaloniki.
* London,  1 . Jan . Evening New« melden auS Salo-

viki  vom 30. Dezember : Nach einem Luftangriff (?) auf
Saloniki  hat General Sarrail vefehl gegeben, die Kon¬
suln der feindliche « Staaten  in der Stadt mit ihrem
Personal z « verhaften.  Englische und französische Truppen
umringten die Konsulate «nd führten die Verhafteten nach dem
Hauptquartier , vou wo sie auf ein Kriegsschiff gebracht wurden.
General Sarrail hat de« griechische« Behörden hiervon Mit-
teilnng gemacht.

* Sofia,  3 . Ja «. (Zeus. Bl«.) « lr Antwort anf die
völkerrechtswidrig« Fest«ahme de» bulgarischen Konsuls und

Mer Brotgetreide verfüttert , »ersimdigt
sich a« Vaterlands mtfr macht stch strafbar.



Bekanntmachung
betreffend

Veräußerungs -, Berarbeitnug » - « nd Bewegungsberbot
für Web - , Trikot -, « irk . « nd Strickgarne.

Vom 3t . Dezember 1915.
(Schluß)

§ 5
Werarbeilungs und Werwendungsverbot.

Das Färben , Zwirne « , verweben , Verstricken , Verwirken , so¬
wie jede andere « et der Verarbeitung «nd Verwendung der in

H 2 bezeichnet «« Garn « ist « ach dem 31 . Dezember 1915 der-
boten . „ .

Nach dem 3 t . Dezember 1915 ist da» Färben , Zwirne « ,
Verweben , Verstricken . Verwirke « , sowie jede andere Art dev
Verarbeitung « ud Verwendung nur zur Herstellung solcher Er-
zeugniffe gestattet , deren Anfertigung vom Königlich Preußischen
KriegSmimstrriu « , Reichsmarine amt , Bekleidungs -Beschaffung » -
amt oder von sonstige « Militär - und Marinebehörde « , unmittel¬
bar oder durch Vermittlung des Krieg «-Garn - und Tuchver-
bandeS E . B . , de« Krieg » Wotlach - Berbaude », de» Kriegs Decken-
Berbande » , de» Krieg »-Wirk - und Strickverbaude » , de» Krieg » -
ausschusse » für warme Unterkleidung (Reich »tag »gebäude ) , sämt¬
lich in Berlin , « nd der Vereinigung de» Wollhandel «, Leipzig,
in Auftrag gegeben worden ist.

Der Nachwei « derverwndung zur Erfüllung von Aufträgen
der Heere » - oder Marineverwaltung ist zu führen . Er gilt nur
al » geführt , wenn der Abnehmer der Halb - oder Ganzerzeug-
niffe dem Lieferer einen amtlichen Belegscheiu (8 9 ) in doppelter
Ausfertigung ordnungsgemäß au «gesüllt und unterschrieben über¬
gibt , der von der Heere «, oder Marinebehörde bestätigt und
von ' der Wollbedarf « .Prüfungsstelle mit Genehmigungsvermerk
versehen ist Eine Ausfertigung de« Belegfcheiue » behält die
WollbedarfS -Prüfung »flelle , die zweite hat der Lieferer als Be¬
leg aufzubewahre » .

Die Verarbeitung eigener Bestände der in § 2 unter « ge¬
nannten Garne zu Heere « , oder Marinezweckeu muß bi « zum

4 ) 1. März 1916 erfolgt fein.
8 6 .

Ausnahmen vom Werarbeilungs und
Werwendungsverbot

Ausgenommen von den iu 8 5 getroffene « Anordnungen sind
1 . diejenige « Mengen der iu 8 2 bezeichneten Garne , die

sich vor de« 31 . Dezember 1915 bereit » im Web -,
Wirk - oder Strickpcozrß befanden;

2 . diejenigen Menge«, welche die KriegS-Rohstoff-Abteilung
de» Kriegsministerium « aus ihren Bestände « durch:

Verein Deutscher Tuch - und Wollwarenfabrikanten
E . B,

Verband der Fabrikanten vo « Damenkonfektion»
und Kostümstoffen E . B,

Verband Sächstich -Thüriugischer Webereien E . B .,
Verband Elsässtscher Wollwebereien E . B .,
Verband der Fabrikanten halbwollener und wollener

Stoffe E B ..
Verband Deutscher Krimmer - « nd Wollplüsch Fabri

kanten E . 8 .,
Verband Deutscher Möbelstoff - und Moquette-

webereien,
Verband Lausitzer » . Schlesischer OrleanSwebereieu,
Allgemeine Deutsch « Zanellakonventio » ,
Verband Deutscher Seidenwebereien Düsseldorf,
Bergifcher Fabrikanten -Verband , Barmen,

verkauft hat;
3 . die iu ß 4 Ziffer 1 und 2 a von dem Veräußerungs-

Verbot « «»genommenen Garn « ;
4 . 10 vo « Hundert der Bestände jeden Eigentümer » « ach

dem Stauv « vom 31 . Dezember 1915 vo « de« iu
§ 2 « aufgrführteu Web -, Trikot - und Wirkgarnen , so¬
weit sie nicht ohuehiu nach Ziffer 1— 3 diese» Para¬
graphen vom Verarbeitung »- und BerwenduogSverbot
auSgenomme « sind;

5 . die in § 4 Ziffer 2 b bezeichneten Strickgarne , sobald
sie im Wege de» Kleinverkaus » in den Haushalt oder
in Hausgewerbebetriebe übergegangeu sind.

8 7-
Wewegungsverbot.

Jeder Wechsel im Gewahrsam dev iu § 2 bezeichneten Garne
ist verboten.

8 8.
Ausnahmen vom Wewegungsverbot

Ausgenommen vo « dem BewegungSverbot de» § 7 sind:
1 . diejenigen Mengen Garne , welche an die Krieg «woll-

bedarf -Aktiengesellschaft veräußert worden sind oder
künftig veräußert werden (stehe 8 * ),

2 . die Mengen , auf welche die Verarbeitung » - und Ber»
wendungSerlaubni « de« 8 & Absatz £ Anwendung
findet,

3 . diejenigen Mengen , die nach 8 4 und 8 8 vom Ver»
äußerung »-, Verarbeitung »- « ud BerwendungSverbot
« « »genommen sind und nach Maßgabe der Anordnungen
in 8 4 und § 6.

8 9.
Welegfcheine.

Vordrucke der amtlichen BrräußerungSscheine (8 3 ) und Be¬
legscheine (8 5 ) sind bei dem Webstoffmeldeamt der KriegS-
Rohstoff -Abteilung - de» » gl . Preuß . Krteg «ministeri « m » , Berlin
SW 48 , Verl . Hedemannstraße 11 , anzufordern . Ja der An¬
forderung ist genau auzugcben , welcher Schein gewünscht wird.
Die Anforderung ist mit deutlicher Unterschrift , genauer Bdreffe
und Firmenstempel zu versehen.

8 l0.
Anträge und Anfragen.

Alle auf die vorstehende Bekanntmachung bezüglichen An-
ftageu und Anträge sind mit der Kopfschrift „BerwendungS-
vrrbot für Garne " an die Kriegs -Rohstoff Abteilung , Sektion
W . I , Berlin SW 48 , Berl . Hedemannstraße 9/10 , zu richten.

Für die Genehmigung vo » Freigaben ist da » Königl . Preuß.
krieg » ministerium , Krieg « -Rohstoff Abteilung , Sektion W . I , aus¬
schließlich zuständig.

Berlin , den 31 . Dezember 1915.
Kgl . Wreuß . Kriegsministerium

gez . von Wandel.
Dresden , den 31 . Dezember 1915.

Kgl . Sächsisches Kriegsministorium
gez . von Wilsdorf.

München , den 31 . Dezember 1915.
Kgl . bayrisches Kriegsministerium

gez . Kreß von Kresseustein.
Stuttgart , de« 31 . Dezember 1915.

Kgl . Württemb Kriegsministerium
gez . von Marchtaler.

Vorstehende Bekanntmachung der vier deutschen Krieg »-
Ministerien wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

Frankfurt a . M ., de» 31 . Dezember 1915.
Slellvertr . Generalkommando.

8 18 . Armeekorps.

Bekanntmachung
betreffend

Beränßerungs - und Berarbeituugsverbot für reine Schaf¬
wolle , Kamelhaare , Mohair , Alpaka , Kaschmir oder andere

Tierhaare sowie dere « Halberzengnifie « ad Abgänge.
Vom 31 . Dezember 19 15.

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht , mit dem Bemerken , daß jede Uebertretuug
de« erlasse « «» Bekanntmachung , soweit nicht nach de« allge¬
meinen Strafgesetze « höhere Strafen verwirkt sind , nach Maß¬
gabe der Bekanntmachungen über di« Sicherstellung von Kriegs¬
bedarf ' ) vom 24 . Juni 1915 (RGBl . S . 357 ), vom 9 . Ok¬
tober 1915 (RGBl . S . 845 .) und vom 25 . November 1915
(RGBl . S 778 ), sowie der Bekanntmachungen über Borrat »-
erhebungen *' ) vom 2 . Februar 1915 (RGBl . S . 54 ), vom 3.
September 1915 ( RGBl . S 549 ) und vom 21 . Oktober 1915
(RGBl . S . 648 ) bestraft wird . — Auch kann die Schließung
der Betriebe gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung
unzuverläfliger Personen vom Handel vom 23 . September
1915 (RGBl . S . 603 ) angeordnet werden.

8 1.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung am 31.
Dezember 1915 iu Kraft.

8 2.
Won der ^Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung sind betroffen:
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„Tierhaare"
genannt.

») ungefärbte und gefärbte rein« Schafwolle,
Kamelhaar «, Mohair , Alpaka, Kaschmir,
ungewaschen, rückengswa-cheu, fabrikmäßig
gewaschen, karbonisiert,

b) ungefärbte und gefärbte Spinnstoff« ou»
reiner Schafwolle, Kamelhaar«, M»hai«,
Alpaka, Kaschmir, also » ammzug. Kämm-
linge und Abgänge jeder Art dieser Spiuu-
stvff- aus Wäscherei, Kämmerei. Kammgarn,
u. Stretchgarnfptvnsrei , Weberei, strlckerst
und Wirkerei,

o) Zickel-, Ziegen-, Kälber-, Rirder -, Johlen-
u. Pferdehaar, , mit Ausnahme voa Schweif-
und Mähueuhaareu.

8 3.
Hleräußerungsverbot.

Die in 8 2 genannten Spinnstoffe und Tierhaare werden
hiermit beschlagnahmt. Die Veräußerung zu anderen als zu
Heere«- oder Marinezwrckeu ist vom 3 >. Dezember 1915 ab
verboten . ^ . ,

Als Veräußerung zu Heeres- oder Marinezwecken gilt bei
den Spinnstoffen nur die Veräußerung an die Kriegswollbedarf-
Aktiengesellschaft, Berlin SW 48, Verl. Hedemannstraße 3. b«
den Tiechaareu nur die Veräußerung an die Bereinigung des
Wollhandels . Leipzig. Fleischerplatz 1.

Ueber jede Veräußerung von Spinnstoffe» wird von der
KriegS-wollbedars-Akt.-Gef-, über jede Veräußerung von Der-
haaren wird von der Vereinigung de» Wollhandel« «tu $ e,.
äußeruvgSscheiu in dreifacher Ausfertigung ausgestellt — Die
HauptauSfertiguug hat der Veräußerer au d°S Webstoffmelde-
amt (WollbedarfS PrüfuugSstelle) der Krieg- Rohstoff-Abteilung,
Berlin SW 48. Berl . Hedemaunstraße 11, unterschriebe» und
mit Firmeristemprl versehen, unverzüglich einzusendeu. Durch-
fchrift Nr . 1 behält die Krieg»wollbrdarf-Akt.-Ges , beziehungs¬
weise die Bereinigung des Wollhandel«, Durchschrift Nr . 2 hat
der Veräußerer als Beleg aufzubewahce».

Bon denjenigen Spinnstoffen und Tierhaar,v , deren Ankauf
die KriegSwollbedarf-Akt.-Bef , beziehungsweisedie Bereimguug
des Wollhandels ablehnt, find innerhalb zwei Wochen nach Em-
pfang de» ablehnenden Bescheides Muster unter genauer Au-
gäbe der adgelehnteu Mengen an die KriegS-Rohstoff-Abteiluug
des Königl. Preuß . Kriegsministeriums, Sektion W. 1. Berlin
SW 48 . Berl . Hedemannstraß- 9/10, zu senden. — Die Kriegs-
Rohstoff-Abteilung bestimmt über die Verwendung dieser Spinn-
stoffe und Tierhaare od»r gibt ste frei. . .. . , ,

Die Eigentümer d,r in 8 2 b,zeichnet« , Gegenstände haben
die Enteignung zu gewärtige«, sofern sie nicht bi» zum 31.
März 1916 ihre Bestände an die in Absatz 1 bezeichneten
Stellen veräußert habe«. Ueber de« Uebernahm.prei , ent-
scheidet mangels Einigung endgültig , ^ _ . . .

a ) soweit Höchstpreise für die Gegenstände festgesetzt sind, die
Kriegs-Rohstvffabteilung de, Königlich Preuß . KriegSm,-
nistsrtumS, Sektion W. 1 , in Berlin »ach Anhörung einer
Sachverständigeu-Kommifston, deren Zusammensetzung die
KriegS-Rohstoffabteilung unter Zuziehung von Sachverstan-
digen aus de» Kreisen der Industrie und de» Handels
vornimmt,

b) soweit Höchstpreise für die Gegenstärdr nicht festgesetzt sind,
da» ReichsschiedSgericht für Kriegsbedarf.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bis zu 10 000 Mark wird, sofern nicht «ach allgemeinen Straf-
gesetzeu höhere Strafe » verwirkt sind, bestraft:

1. wer der Verpflichtung, die enteignetru Gegenstände
herauSzugeben oder ste auf Verlange« des Erwerbers
zu überbringen oder zu versenden, zuwiderhandelt;

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand bei-
feiteschafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft
oder kauft oder ein andere« Veräußerung»- oder Er-
werbtzgefchäft über ihn abschließt,

3. wer der Verpflichtung, die b fchlazuahmteu Gegenstände
zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwider-
handelt,

4. wer den nach 8 5 erlaffeueu AuSführuugSbestlmmunge»
zuwiderhandelt. ^

**) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Gruud dirfer
Verordnung verpflichtet ist, nicht i» der gefetzt,» Frist erteilt
oder wissentlich unrichtige oder unvollstäudig«Angaben « acht, wird
mit Gefängnis bis zu sechs Monat, « oder mit Geldstrafe bi» zu
10000 Mk. bestraft. Anch können Vorräte , di« verschwiege» sind,

i« Urteil für dem Staat verfallen erklärt werden. Ebenso wirb?
bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebene« Lagerbücher eiuzu-
richte» oder zu führen unterlaßt.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
Bererdnang verpflichtet ist, nicht in der gesetzte» Frist erteilt
oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Geld¬
strafe bis zu dreitausend Mark oder im UovermögenSfalle mit
Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft. Ebenso wird bestraft^
wer fahrlässig di, voigeschriebene« Lagerbüchrr einzurichteu oder
zu führen untrrläßt.

(Schluß folgt .)

Lebensmittel.
Im Haus« „Continental*  wird am Dienstag , den

4. Januar , um l7i Uhr b, -irm»nd. verkauft:
Aunstfpeifsfetl da» Pfuud 1.20 M.
Aaferstocken „ » — 50  »
Zwiebeln „ >, — lö „

Fett nur 1 Pfusd -P ^ckunge», Haftrflockeu auch in 2 Pfund-
Packungen, Zwiebel», die lof« auSgewog,» werden, in jeder
Meng, . Körbe müffeu « itgeb,acht werde».

Diese, Verkauf ist nur für die bedürftigen Familie»
Langenschwalbach».

9
Vaterländisch,» Frau, »verein:

Frau Dr . Jugenohl.

Holzversteigerung.
ISiltwoch , den 5. Januar 1916 , Vormittags 10 Uhr

anfangend, kommen im Gemeindrwald Wingsbach im Distrikt
Hardt

9 Eichsn-Stämme von 2,96 Fm.,
3 Buche» „ , 0.98 „

206 Rm Buch,u Scheit,
218 „ „ Knüppel,

4240 Stück , Willen
zur Versteigerung.

Wingsbach, den 29. Drzembe» 1915.
Der Bürgermeister:

1 Schwiudt.

Die Gife«Äa»dtu«A
». « JLudtri ® in  Dahastatte»

rmpstehlt zu billigste « Preise « sehr große» Lager isr
T « ri ***, IJWlt *' Ktakeife». Achsen,

Drahts-ßechte in  jeder Hötze
ttufe Starke, Klaüsaalr«. K»tz-». Uferdrkripxs-

Kaufe«, avamechselkare Kettenhalter,
Kinkkaste«. Kchachtrahme».

Alle landwirtschaftlichen Maschinen,
HSckselmaschinenmefier». RSbenschneidermesser

252 g in allen Größe « vorrätig.

Evangelischer
Kirchengesangverein

Die Hesangstunden fallen
diese Woche «uS.

Nächst« Gefangstuvde Diens¬
tag, den 11. Januar.
10_ Der Dirigent.

Eine junge Fahrkuh
zu verkaufen. 1858
St. Bender , StrinzmargarUhä.

l neuen Schlitten ei«- und
zweifp , preisw. z. v,,k . 1848

Hsorg Schäfer,
Wiesbaden, Sedanstraße 11.

Jünger «»
Dienstmädchen

sucht 1867
S . Stern , Schuhgeschäft.

> WohNUNg
zum 1. April zu vermieten bei

Frau Joseph Herber Ww.

Der obere Stock
meinrS Hause», Erbfenstraße^
ist per 1. April zu vermieten.
12 Julius Ackermann.

Ein großer und ein kleiner
Laden

nebst Wohnung
auf 1. April zu vermieten bei
1855 Jul . A ckermann.

Sin ordentliche»
Mädchen

auf sofort gesucht.
1866 Meingauer Kof-
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